
I. Verwaltung Selbstverpflichtung auf Ehrenkodex und

Qualifizierungsnachweise für Maßnahmen zum Schutz

vor sexualisierter Belästigung und Gewalt

1. Beschreibung der Verarbeitung

Es gibt einen Ehrenkodex1 zur Selbstverpflichtung: 

https://static-dsj-de.s3.amazonaws.com/Themen/Kinderschutz/Materialien/Ehrenkodex_20150306.docx 

Weiterhin kommt ein Handlungsleitfaden zum Einsatz: 

https://static-dsj-

de.s3.amazonaws.com/Themen/Kinderschutz/Materialien/Handlungsanleitung_Ehrenkodex.pdf 

Darüber hinaus werden die Informationen zur Qualifizierung i. S. d. dsj- und DOSB-Stufenmodells von 

für die Organisation tätigen Personen i. d. R. von der Organisation verarbeitet. 

Bitte beschreiben Sie hier, wie der Ehrenkodex eingesetzt wird und wie die Informationen zur 

Unterzeichnung des Kodexes bzw. die Informationen zur Teilnahme an Präventions- bzw. 

Qualifizierungsmaßnahmen im Rahmen der Maßnahmen verwaltet werden. 

Beispiel: Verwaltung der Selbstverpflichtungen auf den Ehrenkodex 

Für Mitarbeitende und Vorstand: 

Die unterzeichneten und eingescannten Ehrenkodexe werden durch die Abteilung Finanzen und zentrale 

Dienste in dem Ordner „Kinderschutz – Ehrenkodex – Gremien“ abgelegt. 

Für Ehrenamtler*innen bei einer Maßnahme: 

Die unterzeichneten und eingescannten Ehrenkodexe werden durch die Abteilung Finanzen und zentrale 

Dienste in dem Ordner „Kinderschutz – Ehrenkodex“ in einem separaten Ordner zur Veranstaltung 

abgelegt. 

2. Angaben gemäß Art. 30 DSGVO

2.1 Zweck 

Die Verarbeitung verfolgt den Zweck, die Sensibilisierung von Maßnahmenteilnehmende durch 

nachweisbare Selbstverpflichtung zu unterstützen. 

1 Die Handlungsanleitung sowie der Ehrenkodex als pdf- und Word-Vorlage (in verschiedenen Sprachen) stehen 

ebenfalls in unserem Downloadbereich unter „Einsatz des Ehrenkodex“ zur Verfügung.   

https://static-dsj-de.s3.amazonaws.com/Themen/Kinderschutz/Materialien/Ehrenkodex_20150306.docx
https://static-dsj-de.s3.amazonaws.com/Themen/Kinderschutz/Materialien/Handlungsanleitung_Ehrenkodex.pdf
https://static-dsj-de.s3.amazonaws.com/Themen/Kinderschutz/Materialien/Handlungsanleitung_Ehrenkodex.pdf
https://dosb.sharepoint.com/:b:/s/gri-kompetenzgruppeprventionsexualisier/EYi8t3W4QvRJrSuNHOE-n0IBWDl2LfCk3YP_UC0Sd2-qSw?e=pBhVEx
https://cdn.dosb.de/TOP_9_1_-_Anlage_-_Stufenmodell_Praevention_Schutz_vor_sexualisierter_Gewalt.pdf
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fstatic-dsj-de.s3.amazonaws.com%2FPublikationen%2FPDF%2FSafe_Sport_Broschuere_erweitertes_Fuehrungszeugnis_04.2023.pdf&data=05%7C01%7Cdelnef%40dsj.de%7C8405d6b678104263be2308db7b84e974%7C28663fdaea73406f959b74ba3152fe6a%7C0%7C0%7C638239584719456903%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=5jLE8bTYCvHE2P95EjDR%2BTI9W1CP81eGCJ%2Fsgh0cL9U%3D&reserved=0
https://www.dsj.de/themen/kinder-und-jugendschutz/downloadbereich-arbeitshilfen-und-materialien


Die Verwaltung der Qualifizierungsmaßnahmen verfolgt zusätzlich den Zweck, einen Überblick über den 

Qualifizierungsstand zu haben sowie weitere Maßnahmen planen zu können, und ermöglicht dem 

Verantwortlichen den Nachweis der Maßnahmen zur Enthaftung in Bezug auf entsprechende 

Verpflichtungen im Rahmen seiner*ihrer Sorgfaltspflichten gegenüber Schutzbefohlenen. 

2.2 Kategorien von Betroffenen 

• Teilnehmende an Maßnahmen zum Schutz vor sexualisierter Belästigung und Gewalt,

• Teilnehmende an Qualifizierungsmaßnahmen zum Schutz vor sexualisierter Belästigung und Gewalt

2.3 Datenkategorien 

• Name und Vorname, ggf. Funktion und Geburtsdatum,

• Art, Umfang und Inhalt der Maßnahme.

2.4 Erlaubnistatbestand 

Die Verarbeitung erfolgt auf der Grundlage eines berechtigten Interesses (Art. 6 (1) lit. f) DSGVO). 

Die Interessen des Verantwortlichen zur Durchführung und zum Nachweis der Sensibilisierungs- und 

Qualifikationsmaßnahmen überwiegen hier die schutzwürdigen Interessen der Betroffenen, für die aus 

der Verarbeitung keine besonderen Risiken erkennbar sind. 

2.5 Speicherdauer/Löschung 
Die Daten werden zur Zweckerfüllung gespeichert. Eine Löschung/Vernichtung erfolgt spätestens nach 

Ablauf der allgemeinen Verjährungsfristen, innerhalb derer der Verantwortliche die Maßnahmen ggf. 

nachweisen muss. 

2.6 Empfänger*in der Daten 
Die Daten werden intern, soweit für eine Maßnahmenplanung erforderlich, gegenüber Befugten 

offengelegt. 

Eine Weitergabe an externe Stellen erfolgt nicht. 

2.7 Verarbeitung im Drittland/Profiling 
Eine Verarbeitung in Drittländern ist nicht vorgesehen. 

Ein Profiling findet nicht statt. 

2.8 Technisch organisatorische Maßnahmen 

Hier müssen die Maßnahmen zum Schutz der Daten dokumentiert werden. 



3. Risikoeinschätzung – Erforderlichkeit DSFA gem.

Art. 35 DSGVO

Das Risiko der Verarbeitung ist normal. Es gibt keine Hinweise auf Umstände, die zu einem erhöhten 

Risiko führen. Eine DSFA ist nicht erforderlich. 

4. Weitere Angaben zur Rechtmäßigkeit

4.1 Umsetzung Betroffenenrechte 

Die Betroffenen haben das Recht auf 

• Auskunft (Kopie der Daten),

• Berichtigung,

• Löschung, soweit die Daten nicht mehr zum Zweck erforderlich sind oder ein Widerspruch

erfolgreich war,

• Einschränkung der Verarbeitung unter den in Art. 18 DSGVO genannten Bedingungen,

• Widerspruch gegen die Verarbeitung, soweit der*die Betroffene in seiner*ihrer Person liegende

Gründe glaubhaft machen kann, die aufzeigen, dass seine*ihrer schutzwürdigen Interessen

schwerer wiegen als die berechtigten Interessen des Verantwortlichen.

4.2 Information der Betroffenen bei Datenerhebung/Erhalt 

Die Information des*der Betroffenen sollte spätestens bei Abgabe der Verpflichtungen/Durchführung der 

Maßnahmen erfolgen. 



II. Veröffentlichung der Ansprechpersonen im Themenfeld

Schutz vor Gewalt

1. Beschreibung der Verarbeitung

Nach der Qualifizierung und Benennung werden die Ansprechpersonen im Themenfeld Schutz vor 

Gewalt mit Kontaktdaten im Internet und weiteren Publikationen intern und extern veröffentlicht. 

2. Angaben gemäß Art. 30 DSGVO

2.1 Zweck 

Bekanntmachung der Ansprechpersonen zur Unterstützung und Beratung von Verdachtsmomenten oder 

Vorfällen im Zusammenhang mit sexualisierter Belästigung und Gewalt im Rahmen der 

Verbandsaktivitäten. 

2.2 Kategorien von betroffenen Personen 

Mitarbeiter*innen in der entsprechenden Funktion. 

2.3 Datenkategorien 

Stammdaten wie Name, Vorname, Funktion 

Kontaktdaten wie E-Mail-Adresse und Telefonnummer 

2.4 Erlaubnistatbestand 

Berechtigtes Interesse Art. 6 (1) lit f.) DSGVO. 

Das berechtigte Interesse besteht in der Schaffung einer geeigneten und qualifizierten Meldestelle, um 

Vorfälle, Beobachtungen und andere Meldungen im Zusammenhang mit sexualisierter Belästigung und 

Gewalt entgegenzunehmen und im Sinne der betroffenen Personen unter Wahrung der Grundsätze zum 

Schutz vor sexualisierter Belästigung und Gewalt zu handhaben. 

2.5 Speicherdauer/Löschung 

Für die Dauer, in der die betroffenen Personen diese Funktion wahrnehmen. 

2.6 Empfänger der Daten 

Öffentlichkeit, ggf. Behörden. 



2.7 Verarbeitung im Drittland/Profiling 

Eine Verarbeitung in Drittländern ist nicht vorgesehen. 

Ein Profiling findet nicht statt. 

2.8 Technisch organisatorische Maßnahmen 

Hier müssen die Maßnahmen zum Schutz der Daten dokumentiert werden, welche der Verantwortliche 

nach Art. 32 DSGVO ergriffen hat. 

3. Risikoeinschätzung – Erforderlichkeit DSFA gem. Art. 35

DSGV

Es liegen keine wesentlichen Anhaltspunkte für ein hohes Risiko in der Verarbeitung vor. Eine DSFA ist 

nicht erforderlich. 

4. Weitere Angaben zur Rechtmäßigkeit

4.1 Umsetzung Betroffenenrechte 

Betroffene Personen haben das Recht auf: 

• Auskunft (Kopie der Daten) nach Art. 15 DSGVO,

• Berichtigung nach Art. 16 DSGVO,

• Löschung nach Art. 17 DSGVO,

• Einschränkung der Verarbeitung unter den in Art. 18 DSGVO genannten Bedingungen,

• Widerspruch gegen die Verarbeitung nach Art. 21 DSGVO, soweit die betroffene Person in ihrer

Person liegende Gründe glaubhaft machen kann, die aufzeigen, dass ihre schutzwürdigen

Interessen schwerer wiegen als die berechtigten Interessen des Verantwortlichen.

4.2 Information der betroffenen Personen bei Datenerhebung/Erhalt 

Der Verantwortliche informiert die betroffenen Personen vor Aufnahme der Tätigkeit unter Einhaltung 

der in Art. 13 und 14 DSGVO gemachten Vorgaben. 



III. Verwaltung der Führungszeugnisse gem. § 72 a SGB VIII

1. Beschreibung der Verarbeitung

Bitte anpassen: 

Bei hauptberuflichen Mitarbeiter*innen, Honorarkräften sowie ehrenamtlich Engagierten, die im Auftrag 

der Organisation Kinder, Jugendliche und Menschen mit Behinderung betreuen, wird gemäß § 72 a Abs. 

2 u. 4 SGB VIII verfahren. Personen, die in ihrem erweiterten Führungszeugnis eine Verurteilung i. S. d. 

unter § 72 a SGB VIII aufgeführten Straftatbestände haben, sind nicht für die Begleitung, Betreuung oder 

als Trainer*innen von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit Behinderung geeignet. 

Dokumentation der Führungszeugnisse: 

Einsehen, bewerten und dokumentieren dürfen die erweiterten Führungszeugnisse die benannten 

Ansprechpersonen im Themenfeld Schutz vor Gewalt des Verbandes, der*die Generalsekretär*in sowie 

der*die Leiter*in der Abteilung Finanzen und zentrale Dienste. 

Bis zur Bereitstellung des erweiterten Führungszeugnisses wird behelfsweise eine „Eigenerklärung zur 

Zuverlässigkeit“ von der betroffenen Person bereitgestellt. 

Die Vorlage zur Archivierung der Einsichtnahme in erweiterte Führungszeugnisse ist im Ordner 

„Prävention sexualisierter Gewalt – erweitertes Führungszeugnis“ abgelegt. 

2. Angaben gemäß Art. 30 DSGVO

2.1 Zweck 

Erfüllung der Verpflichtung aus einer Vereinbarung mit einem Träger der Jugendhilfe sowie Erfüllung der 

Vorgaben aus SGB VIII §72a. 

2.2 Kategorien von betroffenen Personen 

Alle Mitarbeiter*innen und für die Organisation tätigen Personen mit direktem, betreuendem Kontakt zu 

Jugendlichen und Behinderten. 

2.3 Datenkategorien 

Stammdaten wie Name, Vorname, Geburtsdatum. 

Kontaktdaten wie Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer. 

Fristenliste. 

Information über die „Nicht-Verurteilung“ i. S. d. unter § 72 a SGB VIII aufgeführten Straftatbestände. 



2.4 Erlaubnistatbestand 

Die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich, welcher der Verantwortliche 

unterliegt, Art. 6 (1) lit. c) DSGVO in Verbindung mit den Vorgaben aus §72 a SGB VIII.  

2.5 Speicherdauer/Löschung 

Die Löschung erfolgt gemäß §72 a Abs. 5 SGB VIII spätestens sechs Monate nach Beendigung einer 

Tätigkeit. 

2.6 Empfänger der Daten 

Ggf. im Fall von Prüfungen die Vereinbarungspartner bzw. Behörden. 

2.7 Verarbeitung im Drittland/Profiling 

Eine Verarbeitung in Drittländern ist nicht vorgesehen. 

Ein Profiling findet nicht statt. 

2.8 Technisch organisatorische Maßnahmen 

Es sollten nicht die Führungszeugnisse selbst, sondern nur die erforderliche Information der 

Einsichtnahme und Prüfung nach den Gesichtspunkten des § 72a SGB VIII mit einer Bewertung als 

Daten erhoben werden. 

Die Informationen sind entsprechend zu schützen und der Zugriff ist zu beschränken. Hier sollten die 

Maßnahmen zum Schutz der Daten dokumentiert werden, welche vom Verantwortlichen nach Art. 32 

DSGVO ergriffen werden. 

3. Risikoeinschätzung – Erforderlichkeit DSFA

gem. Art. 35 DSGVO

Auch wenn hier ggf. Daten i. S. d. Art. 10 DSGVO verarbeitet werden könnten, so ist die eigentliche 

Verarbeitung nur auf den Nachweis der „Nicht-Verurteilung" beschränkt. Es liegen keine wesentlichen 

Anhaltspunkte für ein hohes Risiko in der Verarbeitung vor. Eine DSFA ist nicht erforderlich. 

4. Weitere Angaben zur Rechtmäßigkeit

4.1 Umsetzung Betroffenenrechte 

Betroffene Personen haben das Recht auf: 

• Auskunft (Kopie der Daten) nach Art. 15 DSGVO,

• Berichtigung nach Art. 16 DSGVO,



• Löschung nach Art. 17 DSGVO,

• Einschränkung der Verarbeitung unter den in Art. 18 DSGVO genannten Bedingungen,

• Widerspruch gegen die Verarbeitung nach Art. 21 DSGVO, soweit der*die Betroffene in seiner*ihrer

Person liegende Gründe glaubhaft machen kann, die aufzeigen, dass seine*ihre schutzwürdigen

Interessen schwerer wiegen als die berechtigten Interessen des*der Verantwortlichen.

4.2 Information der betroffenen Personen bei Datenerhebung/Erhalt 

Der*die Verantwortliche informiert die betroffenen Personen spätestens bei Anforderung des erweiterten 

Führungszeugnisses unter Einhaltung der in Art. 13 und 14 DSGVO gemachten Vorgaben. 



IV. Dokumentation und interne Bearbeitung eines Verdachts-

momentes

1. Beschreibung der Verarbeitung

Die Ansprechperson im Themenfeld Schutz vor Gewalt oder ggf. andere Vertreter*innen der Organisation 

erhalten Kenntnis von einem Vorfall oder einer Verdachtsäußerung im Zusammenhang mit sexualisierter 

Belästigung und Gewalt. Dieser „Verdachtsmoment“ wird der Ansprechperson zugeleitet. 

Die Ansprechperson dokumentiert zugehörige Mitteilungen und Sachverhalte und betreibt – je nach 

Sachlage – Bemühungen zur Unterstützung der vom Vorfall betroffenen Person und/oder zur Aufklärung 

der Sachverhalte. 

Auch diese Bemühungen und weiteren Sachaufklärungen werden nachvollziehbar dokumentiert, um  

ggf. internen und externen Hilfestellen mithilfe der Dokumentation eine Falleinschätzung zu erleichtern, 

Ermittlungsbehörden in ihrer Arbeit zu unterstützen und ggf. für die verantwortliche Organisation den 

Nachweis der rechtskonformen Vorgehensweise zum Schutz der von sexualisierter Belästigung und  

Gewalt betroffenen Person führen zur können (Enthaftung). 

Je nach Fall-Lage werden die Daten ggf. extern offengelegt (siehe „Verarbeitung Offenlegung von 

Verdachtsmomenten“). 

Die Daten werden nach Abschluss des Falles anonymisiert bzw. gelöscht. Ob und wann ein Fall abge-

schlossen ist, richtet sich nach der Einzelfall-Lage. Dieser Umstand tritt aber auf jeden Fall ein, wenn es 

für den Verantwortlichen keine zwingende Erforderlichkeit oder keinen Zweck zur Verarbeitung mehr gibt. 

2. Angaben gemäß Art. 30 DSGVO

2.1 Zweck 

Die Dokumentation und Aufklärung von Sachverhalten dienen zum Schutz von Kindern, Jugendlichen, 

jungen Erwachsenen, aber auch Erwachsenen oder weiteren Personengruppen mit besonderem Schutz-

bedarf (z. B. Menschen mit Behinderung) vor sexualisierter Belästigung und Gewalt sowie zur Vermei-

dung bzw. Erkennung von Straftaten im Rahmen der Pflichten aus dem Kinderschutz und der Fürsorge-

pflicht. 

Weiterer Zweck ist ggf. die Abwehr von Schadenersatzansprüchen aus der Rechtfertigung des eigenen 

Vorgehens in der Fallaufklärung und -bearbeitung. 



2.2 Kategorien von betroffenen Personen 

Es können Daten folgender Kategorien von betroffenen Personen verarbeitet werden: 

• Mitarbeiter*innen der eigenen Organisation,

• Ansprechpersonen im Themenfeld Schutz vor Gewalt einer anderen Organisation,

• vom Vorfall betroffene Personen (mögliche „mutmaßlich geschädigte Person“),

• andere, am Vorfall beteiligte Personen (Zeug*innen, Hinweisgeber*innen, mögliche

„mutmaßliche Täter*innen“),

• Umfeld der vom Vorfall betroffenen Person (Erziehungs-, Sorgeberechtigte).

2.3 Datenkategorien 

Folgende Datenkategorien können verarbeitet werden: 

• Stammdaten wie Name, Vorname,

• Kontaktdaten wie Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer,

• Verhaltensdaten1,

• Daten zur Gesundheit und psychischen Befindlichkeit,

• persönliche Einschätzungen und

• weitere Daten aus dem höchstpersönlichen Lebensumfeld.

2.4 Erlaubnistatbestand 

Soweit möglich, sollen alle Verarbeitungen gegenüber der vom Vorfall betroffenen Person basieren auf: 

• Einwilligung der vom Vorfall betroffenen Person, Art. 6 (1) lit. a) bzw. ggf. Art. 9 (1) lit. a) DSGVO.

Die Verarbeitung personenbezogener Daten sonstiger im Zusammenhang mit dem Vorfall betroffenen 

Personen wird auf Art. 6 Abs. 1 Buchst. f DSGVO gestützt. 

Dokumentation der Abwägung des berechtigten Interesses: 

Der Verantwortliche unterliegt aufgrund seiner satzungsgemäßen Ziele oder/und aufgrund einer Verein-

barung mit einem öffentlichen Träger der Kinder- und Jugendhilfe der Verpflichtung zum Kinderschutz 

(i. S. d. § 8a SGB VIII). 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten zur Umsetzung von Maßnahmen zum Schutz vor sexuali-

sierter Belästigung und Gewalt in den Sportverbänden und -vereinen dient diesem Kinderschutz. Den 

schutzwürdigen Belangen von Kindern und Jugendlichen wird dadurch Beachtung und Schutz gewährt, 

indem der Verantwortliche bei der Meldung von Verdachtsfällen den tatsächlichen Hergang eruiert, die 

vom Vorfall betroffenen Person über professionelle Hilfs- und Unterstützungsangebote informiert und  

damit Unterstützung i. w. S. anbietet. Die Verarbeitung personenbezogener Daten durch den Verantwort-

lichen dient neben der einzelfallbezogenen Aufklärung und Unterstützung auch der weiterführenden  

Präventionsarbeit: Aus den Erkenntnissen im Einzelfall über wiederkehrende Handlungsmuster können 

1  Verhaltensdaten sind alle Aufzeichnungen von Informationen zu Verhalten von Personen in einem situativen 
Kontext, z. B. Handlungen, Äußerungen und Bewegungen. 



entscheidende Handlungsansätze für den künftigen Schutz vor Gewalt abgestimmt und damit die Risiken 

weiterer Vorfälle reduziert werden.  

Sexualisierte Belästigung und Gewalt kann für Betroffene sehr belastend und schambehaftet sein.  

Bereits die Meldung des Vorfalls kostet die vom Vorfall betroffene Person viel Kraft, weil insbesondere 

auch nachteilige Reaktionen des*der Beschuldigten oder der Öffentlichkeit befürchtet werden, wenn  

der geäußerte Vorwurf publik wird. 

Gleichzeitig ist bereits der Verdacht, sich eines sexuell konnotierten Vorfalls schuldig gemacht zu haben 

oder bereits damit in jedwede Verbindung gebracht zu werden, für eine Person von hoher Brisanz und 

kann soziale und gesellschaftliche Nachteile nach sich ziehen. Selbst wenn sich der Verdacht im Laufe 

einer Untersuchung nicht erhärtet, bleibt möglicherweise der*die Beschuldigte weiterhin stigmatisiert. 

Die somit (teilweise) diametral gelagerten Interessen der diversen Beteiligten, d. h. des Verantwortlichen, 

der von sexualisierter Belästigung und Gewalt betroffenen Person und der beschuldigten Person, von der 

der Vorfall vermeintlich ausgegangen ist, sind gegeneinander abzuwägen. Die Rechte aller betroffener 

Personen werden in dem Verfahren geschützt, indem umfangreiche technische und organisatorische 

Maßnahmen von dem Verantwortlichen vorgehalten werden. Durch die Verarbeitung der Daten wird  

von sexualisierter Belästigung und Gewalt betroffenen Personen Unterstützung gewährt, was die  

Verarbeitung der dadurch erlittenen Traumata erleichtert und künftige Vorfälle durch konkrete Maß- 

nahmen verhindern kann. 

Vor diesem Hintergrund ist die Datenverarbeitung zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verant-

wortlichen und der von sexualisierter Belästigung und Gewalt betroffenen Person erforderlich: Die  

Interessen oder Grundrechte und -freiheiten der sonstigen im Zusammenhang mit dem Vorfall betroffe-

nen Personen überwiegen nicht. 

Für „besondere personenbezogene Daten“ gilt: 

Die Verarbeitung von Angaben zu „besonderen Daten“ (i. S. d. Art. 9 DGSVO) ist bei fehlender Einwilli-

gung im Rahmen des Art. 9 (2) lit. b) DSGVO erlaubt, wenn: „die Verarbeitung <...> erforderlich (ist),  

damit der Verantwortliche oder die betroffene Person die ihm bzw. ihr aus dem <…> Recht der sozialen 

Sicherheit und des Sozialschutzes erwachsenden Rechte ausüben und seinen bzw. ihren diesbezüg- 

lichen Pflichten nachkommen kann, soweit dies nach <…> dem Recht der Mitgliedstaaten <…>, das ge-

eignete Garantien für die Grundrechte und die Interessen der betroffenen Person vorsieht, zulässig ist,“ 

Bei akuter Kindeswohlgefährdung ist auch eine Verarbeitung auf der Grundlage des Art. 9 (1) lit. c) 

DSGVO (lebenswichtige Interessen und betroffene Person ist außerstande, ihre Einwilligung zu geben) 

möglich. 

2.5 Speicherdauer/Löschung 

Die Daten werden verarbeitet, bis die einzelne Bearbeitung bzw. Aufklärung abgeschlossen ist. Danach 

werden die Daten ggf. – und so weit zu dem Zweck maßgeblich und erforderlich – bis zum Ablauf der  

allgemeinen Verjährungsfist zur Abwehr von Schadenersatzansprüchen oder Rechtsverteidigung  

(drei Jahre) gespeichert. 



2.6 Empfänger der Daten 

Die Daten werden ggf. intern und oder extern offengelegt, soweit die Bedingungen dafür vorliegen (siehe 

„Verarbeitung Offenlegung von Verdachtsmomenten“ und Tabelle in Kapitel 4.3). 

2.7 Verarbeitung im Drittland/Profiling 

Eine Verarbeitung in Drittländern ist nicht vorgesehen. 

Ein Profiling findet nicht statt. 

2.8 Technisch organisatorische Maßnahmen 

Hier müssen die Maßnahmen zum Schutz der Daten dokumentiert werden, welche vom Verantwortlichen 

nach Art. 32 DSGVO ergriffen werden. 

Siehe DSFA und Empfehlungen zu TOM. 

3. Risikoeinschätzung – Erforderlichkeit DSFA

gem. Art. 35 DSGVO

Es werden Daten mit sehr hohem Risiko und Schutzbedarf verarbeitet. Bei der Verarbeitung werden zwei 

oder mehr Aspekte der Art. 29-Kriterien für Verarbeitungen mit hohen Risiken berührt. Die Daten haben 

einen hohen Schutzbedarf.  

Die Ursachen für das hohe Risiko liegen in der existenzbedrohenden Gefährdung aller Personen, die 

durch eine Verarbeitung zum Schutz vor sexualisierter Belästigung und Gewalt entstehen können. 

Nach den vorliegenden Informationen birgt die Verarbeitung ein hohes Risiko. Es sollte eine DSFA  

durchgeführt werden. 

4. Weitere Angaben zur Rechtmäßigkeit

4.1 Umsetzung Betroffenenrechte 

Die Betroffenenrechte sind hier ggf. durch die § 34 bzw. 29 BDSG eingeschränkt. 

Mit Widerruf der Einwilligung der betroffenen Person ist die Verarbeitung einzustellen, es sei denn höher-

wertige Rechtsgüter oder entsprechend hoch berechtigte Interessen bedingen eine Fortführung der  

Verarbeitung. Ggf. sind die Datenkategorien hier einzeln zu prüfen. 

Solange ein Interesse an der Geheimhaltung der Daten bei laufender Untersuchung besteht, kann das 

Recht auf Auskunft gemäß § 34 Abs. 1 i. V. m. § 29 Abs. 1 Satz 2 BDSG verweigert werden.  

Beachte § 34 Abs. 2 BDSG: Die Gründe der Auskunftsverweigerung sind zu dokumentieren. Die Ableh-

nung der Auskunftserteilung ist gegenüber der betroffenen Person zu begründen, soweit nicht durch die 



Mitteilung der tatsächlichen und rechtlichen Gründe, auf die die Entscheidung gestützt wird, der mit der 

Auskunftsverweigerung verfolgte Zweck gefährdet würde. 

4.2 Information der betroffenen Person bei Datenerhebung/Erhalt 

Die Verpflichtung zur Information der betroffenen Personen entfällt gemäß § 29(1) BDSG: 

Die Pflicht zur Information der betroffenen Person gemäß Artikel 14 Abs. 1 bis 4 der Verordnung (EU) 

2016/679 besteht ergänzend zu den in Artikel 14 Absatz 5 der Verordnung (EU) 2016/679 genannten 

Ausnahmen nicht, soweit durch ihre Erfüllung Informationen offenbart würden, die ihrem Wesen nach, 

insbesondere wegen der überwiegenden berechtigten Interessen eines Dritten, geheim gehalten werden 

müssen.  

4.3 Übersicht über einzelne Verarbeitungstätigkeiten 

Im Rahmen der Aufgabenerfüllung der Ansprechpersonen werden ggf. die unter „Maßnahmen“ auf- 

geführten Verarbeitungstätigkeiten ausgeführt. 

Diese können in der Beurteilung ihrer Rechtmäßigkeit aufgrund der variierenden Daten, betroffenen  

Personen, Empfänger*innen und Einzelzwecke sehr unterschiedlichen Bedingungen unterliegen. Die 

nachfolgende Tabelle stellt einen Vorschlag zur Strukturierung zur Unterstützung des*der DSB beim 

Nachweis der Rechtmäßigkeit dar: 



Übersicht der einzelnen Verarbeitungstätigkeiten 

Verantwortliche(r) Betroffene Person 
i. S. d. Daten-
schutzes/ Daten

Maßnahmen Übertragung/ 
Offenlegung 

Verarbeitung/ Erlaubnis Löschung 

Ansprechperson/ 
Meldestellen: 

• Ehrenamt

• Angestellte*r der
Organisation

• Funktionsträger*
innen in Organisation

Begründung erforderlich, 
dass eine Person, die 
als Ansprechpartner/ 
Meldestelle aktiv wird, 
immer auf Weisung und 
in der Vertretung des 
Verantwortlichen  
handelt. 

Meldungsart/-inhalt: 

• Information zu Ver-
halten bis zum Vorfall

• Verdachtsmoment/
Hinweis auf mögli-
ches Fehlverhalten

• evtl. strafrechtlich
relevant

• Anfangsverdacht der
Straftat

Betroffene Person je 
nach Meldung: 

• von Verhalten oder
Taten betroffene
Personen, deren Ver-
halten Anlass zur
Meldung gab

• Personen, die evtl.
Kenntnis der
Vorgänge haben

Datenarten: 

• Verhaltensdaten
(ggf. strafrechtlich
relevant)

• Aufenthaltsdaten

• ggf. Gesundheits- 
daten, Daten zur
Sexualität

Maßnahmen – Informa-
tionen sammeln: 

• ggf. Information sam-
meln, aufklären

• ggf. Betroffenenkreis
(Eltern, andere)

• Datenerhebung

• Datenauswertung

• Datenübermittlung für Maßnahme

Berechtigte Interessen: 

• Schutz Rechte Dritter

• Interessen des Verantwortlichen

• ggf. § 26 BDSG

Einwilligung der betroffenen Person 

Bedingung: 

• ohne Ergebnis: sofort

• bei interner Maßnahme: sofort

• ggf. Anonymisierung zu Nach-
weiszwecken Verantwortlicher

Maßnahmen – intern: 

• Präventionsmaßnah-
men ergreifen/
verstärken

• Interventionsmaß-
nahmen ergreifen/
verstärken

• ggf. Vorstand/
Präsidium
(wenn möglich
anonymisiert)

ggf. Datenübermittlung für Maßnahme 

Berechtigte Interessen: 

• Interessen des Verantwortlichen
(Fürsorgepflicht, Nachweis)

Einwilligung der betroffenen Person 

Bedingung: 

• Maßnahme beschlossen:
sofort

• ggf. Anonymisierung zu Nach-
weiszwecken Verantwortlicher

Maßnahmen – 
Verweis: 

• Verweis der betroffe-
nen Person an
Beratungsstelle

• ggf. Beratungsstelle

• ggf. Betroffenenkreis
(Eltern/Sorgeberech-
tigte, andere Perso-
nen)

ggf. Einwilligung der betroffenen Person 

Berechtigte Interessen: 

• Schutz der betroffenen Person

• Interessen des Verantwortl. (Fürsorge-
pflicht, Nachweis)

Bedingung: 

• Speicherung für drei Jahre nach
Abschluss der Maßnahme zu
Nachweiszwecken

• ggf. Anonymisierung zu Nach-
weiszwecken Verantwortlicher

Maßnahmen: 

• Konfrontation

• Entbindung von
Tätigkeiten

• Vorstand/Präsidium

• ggf. Betroffenenkreis
(Eltern, andere)

ggf. Einwilligung der betroffenen Person 

Berechtigte Interessen: 

• Schutz der betroffenen Person

• Interessen des Verantwortlichen

• Fürsorgepflicht,

• disziplinarische Maßnahmen

• ggf. § 26 BDSG

• Nachweis

Bedingung: 

• Disziplinarmaßnahmen:
Speicherung für drei Jahre nach
Abschluss der Maßnahme zu
Nachweiszwecken
(Enthaftung)

Maßnahmen: 

• Einschaltung Ermitt-
lungsbehörden

• Vorstand/Präsidium

• Jugendamt

• Ermittlungsbehörden

ggf. Einwilligung der betroffenen Person 

Berechtigte Interessen: 

• Schutz der betroffenen Person

• Interessen des Verantwortlichen

• Fürsorgepflicht,

• disziplinarische Maßnahmen

• Nachweis

Bedingung: 

• Speicherung für drei Jahre nach
Abschluss der Maßnahme zu
Nachweiszwecken
(Enthaftung)

# 



V. Offenlegung von Meldungen an externe Stellen

1. Beschreibung der Verarbeitung

Sachverhalte und Dokumentationen aus der Verarbeitung „Dokumentation und interne Bearbeitung eines 

Verdachtsmomentes“ werden externen Stellen zur Kenntnis gebracht. 

Informationsweitergabe kann sein an: 

• Offenlegung gegenüber Betroffenenkreis (Eltern, Sorgeberechtigte),

• Offenlegung intern (z. B. Vorstand/Präsidium),

• Offenlegung im Rahmen einer Intervention (Konfrontation oder Disziplinarmaßnahme),

• Offenlegung gegenüber anderen Ansprechpersonen im Themenfeld Schutz vor Gewalt

(Verein/Verband),

• Offenlegung gegenüber Fachberatungsstellen,

• Offenlegung gegenüber Jugendamt sowie

• Offenlegung gegenüber Ermittlungs- und Strafverfolgungsbehörden.

2. Angaben gemäß Art. 30 DSGVO

2.1 Zweck 

Erhalt von professioneller Unterstützung bzw. Veranlassung weiterer Maßnahmen zur Fallbehandlung 

bzw. Aufklärung i. S. d. betroffenen Person, nachdem diese eingewilligt hat. 

Ggf. auch zur Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben aus Art. 8a (6) SGB VIII zur Kindeswohlgefährdung. 

2.2 Kategorien von betroffenen Personen 

Es können Daten folgender Kategorien von betroffenen Personen verarbeitet werden: 

• Mitarbeitende der eigenen Organisation,

• Ansprechperson im Themenfeld Schutz vor Gewalt einer anderen Organisation,

• vom Vorfall betroffene Personen (mögliche "mutmaßlich geschädigte Person“),

• andere am Vorfall beteiligte Personen (Zeug*innen, mögliche „mutmaßliche Täter*in“) sowie

• Umfeld der vom Vorfall betroffenen Person (Erziehungs-, Sorgeberechtigte).



2.3 Datenkategorien 

Folgende Datenkategorien können verarbeitet werden: 

• Stammdaten wie Name, Vorname,

• Kontaktdaten wie Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer,

• Verhaltensdaten1,

• Daten zur Gesundheit und psychischen Befindlichkeit,

• persönliche Einschätzungen sowie

• weitere Daten aus dem höchstpersönlichen Lebensumfeld

2.4 Erlaubnistatbestand 

Soweit möglich, sollen alle Verarbeitungen gegenüber der betroffenen Person basieren auf Einwilligung 

der vom Vorfall betroffenen Person (Art. 6 (1) lit. a) bzw. ggf. Art. 9 (1) lit. a) DSGVO. 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten sonstiger im Zusammenhang mit dem Vorfall betroffenen 

Personen wird auf Art. 6 Abs. 1 Buchst. f DSGVO gestützt. 

Dokumentation der Abwägung des berechtigten Interesses: 

Dokumentation der Abwägung des berechtigten Interesses: 

Der Verantwortliche unterliegt aufgrund seiner satzungsgemäßen Ziele oder/und aufgrund einer Verein-

barung mit einem öffentlichen Träger der Kinder- und Jugendhilfe der Verpflichtung zum Kindesschutz 

(i. S. d. § 8a SGB VIII). 

Diesem Kindesschutz dient die Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen des hiesigen  

Projektes. Den schutzwürdigen Belangen von Kindern und Jugendlichen wird durch das hiesige Projekt 

Beachtung und Schutz gewährt, indem der Verantwortliche bei der Meldung von Verdachtsfällen den  

tatsächlichen Hergang eruiert, die betroffene Person über professionelle Hilfs- und Unterstützungs- 

angebote informiert und damit Unterstützung i. w. S. anbietet. Die Verarbeitung personenbezogener  

Daten durch den Verantwortlichen dient neben der einzelfallbezogenen Aufklärung und Unterstützung 

auch der Generalprävention: Aus den Erkenntnissen im Einzelfall über wiederkehrende Handlungsmuster 

können entscheidende Handlungsansätze für den künftigen Kinderschutz abgestimmt und damit die  

Risiken weiterer Vorfälle reduziert werden.  

Sexualisierte Belästigung und Gewalt ist für Betroffene regelmäßig sehr belastend und schambehaftet, 

speziell wenn junge Menschen betroffen sind. Bereits die Meldung des Vorfalls kostet die betroffene  

Person viel Kraft, weil insbesondere auch nachteilige Reaktionen des*der Beschuldigten oder der     

Öffentlichkeit befürchtet werden, wenn der geäußerte Vorwurf publik wird. 

Gleichzeitig ist bereits der Verdacht, sich eines sexuell konnotierten Vorfalls schuldig gemacht zu haben 

oder bereits damit in jedwede Verbindung gebracht zu werden, für eine Person von hoher Brisanz und 

1 Verhaltensdaten sind alle Aufzeichnungen von Informationen zum Verhalten von Personen in einem situativen 

Kontext, z. B. Handlungen, Äußerungen und Bewegungen. 



kann soziale und gesellschaftliche Nachteile nach sich ziehen. Selbst wenn sich der Verdacht im Laufe 

einer Untersuchung nicht erhärtet, bleibt möglicherweise der*die Beschuldigte weiterhin stigmatisiert. 

Die somit (teilweise) diametral gelagerten Interessen der diversen Beteiligten, d. h. des Verantwortlichen, 

der von sexualisierter Gewalt und Belästigung betroffenen Person und der beschuldigten Person, von der 

der Vorfall vermeintlich ausgegangen ist, sind gegeneinander abzuwägen. Die Rechte aller betroffener 

Personen werden in dem Verfahren geschützt, indem umfangreiche technische und organisatorische 

Maßnahmen von dem Verantwortlichen vorgehalten werden. Durch die Verarbeitung der Daten im  

Projekt wird von sexualisierter Gewalt und Belästigung betroffenen Personen Unterstützung gewährt,  

was die Verarbeitung der dadurch erlittenen Traumata erleichtert und künftige Vorfälle durch konkrete 

Maßnahmen verhindern kann. 

Vor diesem Hintergrund ist die Datenverarbeitung zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verant-

wortlichen und der von sexualisierter Belästigung und Gewalt betroffenen Person erforderlich: Die  

Interessen oder Grundrechte und -freiheiten der sonstigen im Zusammenhang mit dem Vorfall betroffe-

nen Personen überwiegen nicht. 

Für „besondere personenbezogene Daten“ gilt: 

Bezüglich der Verarbeitung von Angaben zu „besonderen Daten“ (i. S. d. Art. 9 DGSVO) ist hier bei feh-

lender Einwilligung die Verarbeitung im Rahmen des Art. 9 (2) lit b) DSGVO erlaubt, wenn: „die Verarbei-

tung <...> erforderlich (ist), damit der Verantwortliche oder die betroffene Person die ihm bzw. ihr aus 

dem <…> Recht der sozialen Sicherheit und des Sozialschutzes erwachsenden Rechte ausüben und  

seinen bzw. ihren diesbezüglichen Pflichten nachkommen kann, soweit dies nach <…>  dem Recht der 

Mitgliedstaaten <…>, das geeignete Garantien für die Grundrechte und die Interessen der betroffenen 

Person vorsieht, zulässig ist,“ 

Bei akuter Kindeswohlgefährdung ist auch eine Verarbeitung auf der Grundlage des Art. 9 (1) lit. c 

DSGVO (lebenswichtige Interessen und Betroffene ist außerstande, ihre Einwilligung zu geben) möglich. 

2.5 Speicherdauer/Löschung 

Die Daten werden verarbeitet, bis die einzelne Bearbeitung bzw. Aufklärung abgeschlossen ist. Danach 

werden die Daten ggf. – und so weit zu dem Zweck maßgeblich und erforderlich – bis zum Ablauf der  

allgemeinen Verjährungsfist zur Abwehr von Schadenersatzansprüchen oder Rechtsverteidigung (drei 

Jahre) gespeichert. 



2.6 Empfänger der Daten 

Betroffenen-

kreis 

Intern Konfrontation/ 

Disz. Maßnahmen 

Ansprechperson im The-

menfeld Schutz vor Gewalt 

Fachberatung Jugendamt Ermittlung- 

Strafverfolgung 

Bedingung: Nur wenn es der 

betroffenen Per-

son nützt 

Nur wenn zur 

Aufklärung oder 

Sanktionierung 

erforderlich 

Nur wenn Verstoß fest-

gestellt 

Nur wenn anderer Ver-

band/Verein  

betroffen 

Nur mit Einwilli-

gung 

§ 8a (6) SGB VIII:

Anhaltspunkte für Kin-

deswohlgefährdung 

Nur bei Vorliegen ei-

nes Verdachts auf 

Straftat 

Mgl. Betroffene 

von Übergriffen 

Einwilligung 

VORAUSSET-

ZUNG 

Einwilligung 

VORAUSSETZUNG 

Einwilligung 

VORAUSSETZUNG 

Berecht. Interesse 

(1) 

Einwilligung 

VORAUSSET-

ZUNG 

Rechtsnorm Einwilligung 

VORAUSSETZUNG 

Mgl. Täter*in Berecht. Inte-

resse 

(1) 

Berecht. Interesse 

(1) bis (3)

Berecht. Interesse 

(1) bis (3)

Berecht. Interesse 

(1) 

% Berecht. Interesse 

(1) 

Berecht. Interesse 

(3) 

Eltern % % Ggf. erforderlich als ges. 

Vertreter*in 

Erforderlich als  

Vertreter*in der  

betroffenen Person 

Ggf. erforderlich 

als ges. Vertre-

ter*in 

Erforderlich als ges. 

Vertreter*in 

Erforderlich als ges. 

Vertreter*in 

Weitere Betei-

ligte 

Berecht. Inte-

resse, 

falls erforderlich 

Berecht. Interesse, 

falls erforderlich 

Berecht. Interesse, 

falls erforderlich 

Berecht. Interesse, 

falls erforderlich 

% Berecht. Interesse, 

falls erforderlich 

Berecht. Interesse, 

falls erforderlich 

Bemerkung Die vertrauliche  

Behandlung durch die An-

spr.-person muss sicherge-

stellt sein. 

(1) Berechtigte Interessen des Vereins/Verbandes zur Erfüllung der Vorgaben zum Kinder-/Jugendschutz

Diese können sich auch aus vertraglichen Verpflichtungen ergeben, wenn von öffentlichen Trägern der Jugendhilfe i. S. d. § 75 SGB VIII Fördermittel fließen, da hier auch die Verpflichtungen

aus dem SGB VIII teilweise auf die Empfänger der Leistungen durch entsprechende Vereinbarungen übergehen.

(2) Berechtigte Interessen des Vereins aus Satzung und Haftung, z. B. Erfüllung der Aufsichtspflicht und Erfüllung der satzungsgemäßen Vereinsziele zur Jugend- 

förderung.

(3) Berechtigte Interessen zur Vermeidung, Aufklärung und Verfolgung von Straftaten, auch für Mitarbeitende i. S. d. § 26 BDSG. Öffentlichkeit, ggf. Behörden.



2.7 Verarbeitung im Drittland/Profiling 

Eine Verarbeitung in Drittländern ist nicht vorgesehen. 

Ein Profiling findet nicht statt. 

2.8 Technische und organisatorische Maßnahmen 

Hier müssen die Maßnahmen zum Schutz der Daten dokumentiert werden, die vom der Verantwortlichen 

nach Art. 32 DSGVO ergriffen werden. 

3. Risikoeinschätzung –
Erforderlichkeit DSFA gem. Art. 35 DSGVO

Es werden Daten mit sehr hohem Risiko und Schutzbedarf verarbeitet. Bei der Verarbeitung werden zwei 

oder mehr Aspekte der Art. 29-Kriterien für Verarbeitungen mit hohen Risiken berührt. Die Daten haben 

einen hohen Schutzbedarf.  

Die Ursachen für das hohe Risiko liegen in der existenzbedrohenden Gefährdung aller Personen, die 

durch eine Verarbeitung im Rahmen der Maßnahmen zum Schutz vor sexualisierter Belästigung und  

Gewalt entstehen können. 

Nach den vorliegenden Informationen birgt die Verarbeitung ein hohes Risiko. Es sollte eine DSFA durch-

geführt werden. 

4. Weitere Angaben zur Rechtmäßigkeit

4.1 Umsetzung Betroffenenrechte 

Die Betroffenenrechte sind hier ggf. durch die § 34 bzw. § 29 BDSG eingeschränkt. 

Mit Widerruf der Einwilligung der betroffenen Person ist die Verarbeitung einzustellen, es sei denn höher-

wertige Rechtsgüter oder entsprechend hoch berechtigte Interessen bedingen eine Fortführung der Ver-

arbeitung. Ggf. sind die Datenkategorien hier einzeln zu prüfen. 

Solange ein Interesse an der Geheimhaltung der Daten bei laufender Untersuchung besteht, kann das 

Recht auf Auskunft gemäß § 34 Abs. 1 i. V. m. § 29 Abs. 1 Satz 2 BDSG verweigert werden.  

Beachte § 34 Abs. 2 BDSG: 2Die Gründe der Auskunftsverweigerung sind zu dokumentieren. 3Die Ableh-

nung der Auskunftserteilung ist gegenüber der betroffenen Person zu begründen, soweit nicht durch die 

Mitteilung der tatsächlichen und rechtlichen Gründe, auf die die Entscheidung gestützt wird, der mit der 

2 Prüfen und ggf. darlegen/verweisen. 
3 Prüfen und ggf. darlegen/verweisen. 



Auskunftsverweigerung verfolgte Zweck gefährdet würde. 

4.2 Information der betroffenen Person bei Datenerhebung/Erhalt 

Die Verpflichtung zur Information der betroffenen Personen entfällt gemäß Art. 29 (1) BDSG: 

Die Pflicht zur Information der betroffenen Person gemäß Artikel 14 Abs. 1 bis 4 der Verordnung (EU) 

2016/679 besteht ergänzend zu den in Artikel 14 Absatz 5 der Verordnung (EU) 2016/679 genannten 

Ausnahmen nicht, soweit durch ihre Erfüllung Informationen offenbart würden, die ihrem Wesen nach, 

insbesondere wegen der überwiegenden berechtigten Interessen eines Dritten, geheim gehalten werden 

müssen. 




